
Offizielle Begründung zur Videoüberwachung 

Beachvolleyballanlage der TG 1837 Hanau a.V. 

1. Verantwortliche Stelle 

Verantwortlich für den Betrieb der Videoüberwachung ist: 

Volleyballabteilung der Turngemeinde 1837 Hanau a.V. 
https://www.tg-hanau.de/de/sportangebot/sportangebote-und-abteilungen/volleyball/ansprechpartn 
erinnen/ 

 

2. Anlass der Maßnahme 

Die Beachvolleyballanlage der TG 1837 Hanau a.V. wird den Nutzerinnen und Nutzern über ein 
digitales Buchungssystem zur eigenständigen Nutzung zur Verfügung gestellt. Nach erfolgreicher 
Buchung erhalten die Nutzerinnen und Nutzer einen Zugangscode zur Nutzung der Materialien und 
der Anlage. 

In der Vergangenheit kam es wiederholt zu unberechtigter Nutzung der Anlage durch nicht 
autorisierte Personen, Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen, nicht ordnungsgemäß 
hinterlassenen Spielfeldern, zurückgelassenem Müll sowie unsachgemäßem Umgang mit der 
Anlage und den bereitgestellten Materialien. 

 

3. Prüfung milderer Mittel 

Vor der Entscheidung zur Installation der Videoüberwachung wurden mildere Maßnahmen geprüft. 
Hierzu zählen insbesondere Hinweise auf die Nutzungsbedingungen, organisatorische 
Maßnahmen, individuelle Buchungen und Zugangscodes sowie Zugangsbeschränkungen. 

Trotz dieser Maßnahmen kam es weiterhin wiederholt zu Verstößen gegen die 
Nutzungsbedingungen sowie zu einem nicht ordnungsgemäßen Zustand der Anlage nach der 
Nutzung. 



4. Zweck der Videoüberwachung 

Die Videoüberwachung dient ausschließlich der Kontrolle der ordnungsgemäßen Nutzung der 
Beachvolleyballanlage, der Überprüfung der Einhaltung der Nutzungsbedingungen, der 
Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustands der Anlage, der Kontrolle der 
Nutzung durch berechtigte Personen sowie der Wahrnehmung des Hausrechts. 

Eine Verhaltens- oder Leistungskontrolle der Nutzerinnen und Nutzer ist ausdrücklich nicht 
beabsichtigt. 

 

5. Umfang und Durchführung der Überwachung 

Die Kameras werden so eingerichtet, dass ausschließlich die Spielfelder sowie unmittelbar 
zugehörige Bereiche der Beachvolleyballanlage erfasst werden. 

Es werden keine Tonaufnahmen erstellt. Öffentliche Wege, Nachbargrundstücke oder nicht 
relevante Bereiche werden nicht erfasst. 

Die Kameraeinstellungen und Blickwinkel werden so gewählt, dass die Datenerhebung auf das 
erforderliche Maß beschränkt bleibt. 

 

6. Speicherung und Löschkonzept 

Eine dauerhafte Speicherung der Aufzeichnungen erfolgt grundsätzlich nicht. 

Die Kameras dienen primär der Liveansicht und anlassbezogenen Nachkontrolle durch autorisierte 
Vereinsverantwortliche. 

Sofern im konkreten Anlassfall kurze Videoclips erstellt oder gespeichert werden, erfolgt dies 
ausschließlich zur Dokumentation möglicher Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen oder zur 
Aufklärung konkreter Vorfälle. 

Eine Speicherung erfolgt in diesem Fall lokal auf einem Synology-NAS-System des Vereins und 
wird automatisiert spätestens nach 72 Stunden gelöscht. 



 
7. Zugriff und technische Schutzmaßnahmen 

Der Zugriff auf das Kamerasystem ist auf zwei ausdrücklich benannte und autorisierte Personen 
innerhalb des Vereins beschränkt. 

Zum Schutz der personenbezogenen Daten werden angemessene technische und 
organisatorische Maßnahmen getroffen. Hierzu zählen insbesondere passwortgeschützter Zugriff 
auf das Kamerasystem, Schutz vor unbefugtem Zugriff sowie die vertrauliche Behandlung der 
Daten. 

 

8. Rechtsgrundlage und Interessenabwägung 

Die Videoüberwachung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

Das berechtigte Interesse der Volleyballabteilung der TG 1837 Hanau a.V. liegt insbesondere in der 
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nutzung der Anlage, dem Schutz der Anlage und der 
bereitgestellten Materialien sowie der Wahrnehmung des Hausrechts. 

Die Interessen der betroffenen Personen werden insbesondere berücksichtigt durch die 
Beschränkung der Kameras auf die Spielfelder, den Verzicht auf Tonaufnahmen, die fehlende 
dauerhafte Speicherung sowie transparente Information der Nutzerinnen und Nutzer. 

 

9. Information der Nutzerinnen und Nutzer 

Die Nutzerinnen und Nutzer werden vor Betreten des überwachten Bereichs durch gut sichtbare 
Hinweisschilder auf die Videoüberwachung aufmerksam gemacht. 

Zusätzlich werden die Datenschutzinformationen sowie die Nutzungsbedingungen im Rahmen des 
Buchungsprozesses bzw. über die Vereinswebsite zur Verfügung gestellt. 

Datenschutzinformationen: https://www.tg-
hanau.de/de/kontakt/datenschutz/ 

 



Hanau, den 22.05.2026 
 
__________________________________ 
Abteilungsleitung Volleyball TG 1837 Hanau a.V. 


